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den sind. § 24 kann leider zu Schi-

kanen gegen die Fabriken beniitzt werden, indem
jeder Anlieger an einem Vorfluter eine Schadigung
seiner (rundstiicke erfahren zu haben glaubt, wenn
die Abwasser nicht vollstandig gereinigt eingeleitet
werden.

Fir alle Fabriken ist daher von grosser Wich-
tigkeit, ein brauchbares und von den Behorden ge-
nehmigtes und ihren Anforderungen entsprechendes
Reinigungsverfahren zu besitzen. Allerdings gibt es
fiir manche Abwésser von Fabriken jetzt noch kein
brauchbares Reinigungsverfahren, zum Beispiel fiir

die Endlaugen der Kaliwerke. Diese enthalten ausser
Chlornatrium, Chlorkalium, Magnesiumsulfat in kleinen
Mengen 29°0 Magnesiumdlorid. Aber es lasst
sich doch jetzt ein Weg schon erkennen, auf dem
eine Reinigung der Endlaugen mdoglich erscheint.
Auch die Ablaugen der Sulfitzellulosefabriken,
die ebenso wie die Endlaugen bisher kein brauch-
bares Reinigungsverfahren hatten, lassen sich mit
Hilfe des Kolloidtons reinigen, sogar lasst sich der
braune Farbstoff, dessen Konstitution noch nicht
naher bekannt ist, entfernen, nachdem er durch Oxy~
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dation und Zusatz von Eisensalzen in kolloides
Berliner Blau iibergefithrt worden ist.

Absitzbedien haben fiir die Ablaugen der Sulfit-
zellulosefabriken, wie auch fiir die Endlaugen
der Kaliwerke gar keinen Wert, da feste Bestand-
teile Uiberhaupt nicht in ihnen vorhanden sind, oder
in hochst minimalen Mengen.

Trotzdem ist wieder ein deutsches Patent erschie-
nen (D.R.P. 275379), das durch Sedimentation in
Absitzbecken die Abwasser der Cellulosefabriken
reinigen will.

Auch fiir die Abwasser der Papierfabriken, die
viele feste, aber sehr kleine Bestandteile haben, haben
Absitzbedken wenig Wert, wenn nicht ein Zusatzmittel,
wie Kolloidton, angewendet wird.

In tierdrztlicher Hinsicht verdienen neben den
Abwassern der Schlachthofe, den stadtischen und land-
wirtschaftlichen Abwéassern die Abwasser der Ger-
bereien und Lederfabriken besondere Bedeutung.

Werden auslandische Felle bearbeitet, wie
zum Beispiel in Schleswig-Holstein zumteil, so ist die
Gefahr vorhanden, dass bei ungeniigender Klarung
und Reinigung Milzbrandsporen in das Abwasser
und dann in den Vorfluter gelangen, die Seuchen
verbreiten konnen.

Die Behorden konnen unter Umstanden verlangen,
dass eine Lederfabrik nur inlandische Felle ver-
arbeitet, wenn ihr Betrieb nicht geschlossen werden
soll.

Ich habe mich jetzt ausfiihrlicher mit dem Abwasser
einer Lederfabrik, und zwar der Firma Dix in
Weida in Thiiringen besdaftigt.

Dieses Abwasser enthielt viele feste kleine Be-
standteile, seine Farbe war dunkelrot und hatte
einen ziemlich starken Geruch.

Durch Zusatz von Kolloidton nach meinem ,Kol-
loidtonvereinigungsverfahren®
nachst das Abwasser geklart, das heisst, die festen,
kleinen Bestandteile wurden durch den Kolloidton
sedimentiert, mit zu Boden gerissen.

wurde zu-

Zweitens wurde das Abwasser farblos, die
dunkelrote Farbe riihrt in ihm jedenfalls daher, dass
auslandische QGerbholzer verwendet worden sind.

Nun besitzt der Kolloidton die Fahigkeit der
Adsorption kompliziert zusammengesetzten
Farbstoffen gegeniiber, kiinstlichen wie den
Anilinfarbstoffen, pflanzlichen und tierischen.
Diese Farbstoffe werden durch die Behandlung und
durch die Adsorption mit Kolloidton vollstindig wasser-
unlgslich.

Drittens wurde das genannte Abwasser von den
kolloidgeldsten Stoffen befreit. Fabrikabwasser,
die viel kolloidgeléste Substanzen enthalten, geben
beim Schiitteln oder bei einer sonstigen mechanischen
Bewegung eine andauernde und stehende
Schaumbildung, die nur kolloidgelsten und nicht

kristalloiden Substanzen zukommt!). Nach der Ad-
sorption durch Kolloidton findet diese Schaumbildung
nicht mehr statt.

Ferner; werden Gerbereiabwasser ungereinigt in
den Vorfluter geleitet, so tritt Schwarzfarbung
auf, die von den gebildeten gerbsauren Eisensalzen
herriihrt. Setzt man absichtlich zu dem mit Kolloidton
gereinigten Abwasser Eisensalze, so tritt diese
Schwarzfarbung nicht mehr auf, ein Beweis dafir,
dass die kolloidgelosten Gerbstoffe adsorbiert sind.

Viertens fallt in dem mit Kolloidton gereinigten
Abwasser der ziemlich starke Geruch so gut wie
fort. Beim Behandeln solchen Abwassers tritt nam-
lich die merkwiirdige Erscheinung auf, dass ein wechsel-
seitiger Austausc der QGeriiche auftritt. Diese
Gerliche gehen oft von Substanzen aus, die analytisch
mit der Wage gar nicht fassbar sind und doch einen
starken iiblen Geruch verbreiten. Es wird also der
Geruch des Abwassers auf den Kolloidton tibertragen,
wahrend das Abwasser den schwachen Tongeruch auf-
nimmt.

Und fiinftens werden aus dem Gerbereiabwasser
die Maschinendle durch den Kolloidton entfernt,
die auf seiner Oberflache schwimmen, an den irisie-
renden Regenbogenfarben kenntlich sind und, in den
Vorfluter geleitet, die Sauerstoffadsorption des
Wassers vermindern und verhindern, und so die

Fischzucht schadigen.

Das mit Kolloidton geklarte und gereinigte Ab-
wasser durfte allen Anforderungen, die nach dem
preussischen Wassergesetz an dieses jetzt gestellt
werden, entsprechen.

Da die oben genannte Firma keine auslandischen
Felle verarbeitet, waren Milzbrandsporen nicht vor-
handen.

Audh fiir die Abwasser der Schlachthauser, Ab-
dedcereien usw. empfiehlt es sich aus dem schon
oben angegebenen Grunde, sie nach einem besonderen
Verfahren zu klaren und zu reinigen und sie nicht
zusammen mit den stadtischen Abwaidssern in die
Emscher Brunnen etc. zu leiten. Denn dort werden
nur die groben, festen Bestandteile sedimentiert,
wahrend die feinen, festen Bestandteile, die kolloiden
hodchst schadlichen Stoffe, die Farbstoffe des Urins
und der Fakalien, Mikroorganismen, Bakterien etc.
doch in den Vorfluter gelangen, wie folgender Fall
beweist: eine angehende GroBstadt leitete ihre nur
durch Emscher-Brunnen gereinigten Abwésser in einen
Fluss, an dessen Ufer 2—3 km abwarts zwei Dorfer
liegen. Das Milchvieh wurde mit dem verseuchten
Flusswasser getrankt; in der Stadt brach nach einiger
Zeit, besonders unter den Kindern, der Typhus aus,
und es stellte sich dann heraus, dass die Milch, die
von den beiden Dérfern nach der Stadt geliefert

1) Vergleiche P. Rohland: Der kolloide und kristalloide
Zustand der Materie, Stuttgart 1910.
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wurde, von Typhusbazillen, die aus dem verun-
reinigten Flusswasser stammten, infiziert war.

Fiir kleinere Stadte aber, die viel Fabriken haben,
ist es viel besser, statt eine kostspielige Klaranlage
zu bauen, die stadtischen Abwasser in zwedkentspre-
chenden Senkgruben zu sammeln, sie mit ihrem
vollen Stickstoffgehalt und Gehalt an kolloiden Stoffen
der Landwirtschaft nutzbar zu machen, als sie in
Klaranlagen auszulaugen, sodass sie fiir landwirtschaft-
liche Zwedke ziemlich nutzlos sind, sie in doch nicht
gereinigtem Zustande in den Vorfluter zuriidszuleiten,
und fiir die Klarung und Reinigung der Fabriken
besondere Anlagen zu errichten.

Auch fiir die Abwéasser der Schlachthauser und Ab-
dedkereien ist es notwendig, besondere Reinigungs-
und Klarungsverfahren einzurichten.

Auch die Abwésser der Rohzudkerfabriken
enthalten viel kolloidgeloste und leicht in Faulnis
ibergehende Stoffe.

BeiAnwendung meines , Kolloidtonvereinigungsver-
fahrens“ empfiehlt es sich, die Diffusions- und
Schwemmwasser wieder in den Betrieb zuriickzu-
leiten und die librigen Abwasser mit Kolloidton zu klaren
und zu reinigen und dann auch wieder zu verwenden.

Ganz besonders eignet sich die Reinigung der
Abwasser mit Kolloidton fiir Farbwerke; alle Ani-
linfarbstoffe lassen sich mit Kolloidton entfarben, nur
machen sich konstitutive Einfliisse im Sinne der or-
ganischen Strukturtheorie geltend, insofern als die
Adsorption diesen gegentiber in quantitativer Hinsicht
verschieden ist. Verschiedene Mengen von Kolloidton
sind notwendig, um solche Farbstoffe zu entfarben.

In dieser Hinsicht lasst sich folgende Skala auf-
stellen, an deren Spitze der Farbstoff steht, zu dessen
Entfarbung am wenigsten Kolloidton gebraucht wird,
an deren Ende der entgegengesetzte:

Anilinblau | Anilinrot
Viktoriablau Orange
Violett Vesuvin
Diamantgriin Metanilgelb

Es besteht ein Zusammenhang zwischen
Adsorption und Konstitution der einzelnen
Farbstoffen, den weitere Untersuchungen aufgeklart
haben. Zunéachst ist es unrichtig, dass dabei der saure
oder basische Charakter des Farbstoffes eine Rolle
spielen soll. Das kann hochstens fiir einige besondere
Fille in Betracht kommen. Im Allgemeinen lasst sich
sagen, dass die Eigenschaft eines Farbstoffes um so
grosser ist, je kolloider er konstituiert ist. Dabei
machen sich einzelne Besonderheiten im Sinne der
organischen Strukturtheorie geltend; so werden Farb-
stoffe mit den Atomgruggen, N == N No: etc. schlech-
ter adsorbiert.

Auf die Selbstreinigung des Vorfluters darf
man sich, namentlich beziiglich der Fabrikabwasser,
nicht allzusehr verlassen, zumal wenn der Fluss schon
stark mit Abwassern iiberlastet ist.

Allerdings kann in besondern Féllen eine natiir-
liche Koagulation kolloidgelster Stoffe im Vorfluter
durch Salze, durch Kalk-, Magnesium~ und Aluminium-
salze hervorgerufen werden, auch durch die Endlaugen
der Kaliwerke. Der Koagulation folgt dann die Aus-
fallung, und zwar ist es bei den Kalksalzen, wie
ausfiihrliche Versuche zeigten, nicht das Calciumion,
das diese Koagulation hervorrief, auch nicht die
Hydroxylionen, denn durch Natronlauge, Kalilauge
etc. wird keine Koagulation hervorgerufen, sondern
durch das nicht dissozierte Calciumhydroxydmolekiil.

Bewirken eingeleitete Endlaugen diese Koagulation
und Ausfallung der kolloidgelosten Stoffe, so wird
allerdings das Plankton, das animalische und vege-
tabilische Nahrungsmittel der Fische, das ebenfalls
grosstenteils kolloider Natur ist, mitvernichtet.

Ausser den Fabrikabwassern sind es noch die
Abwasser landwirtschaftlicher Betriebe, der
Brennereien, Starkefabriken, die den Vorfluter verun-
reinigen.

Merkwiirdigerweise unterstehen die Brennereien,
die einem Besitzer gehoren, nach der deutschen
Gewerbeordnung nicht der Gewerbeinspektion, sondern
nur die, welche Gesellschaften mit beschrankter Haf-
tung sind. Ersteren kann von den Gewerbeinspektionen
auch keine Auflage gemacht werden.

Ausserdem gelangen in den Vorfluter aus den
Déorfern die Abgange von Stallen, die hauslichen
Abwéasser usw. Wenn sie auch an sich weniger
schadlich sind, so konnen sie es doch werden, wenn
sie in einen Vorfluter eingeleitet werden, der schon
mit Fabrikabwassern und stadtischen Abwéassern be-
lastet ist. Besonders kleine Vorfluter haben unter
diesen Verhaltnissen zu leiden, sodass Fische, Schal-
tiere mitunter ganzlich eingegangen sind.

Da aber Industrie und Landwirtschaft, Stadte und
Landwirtschaft aufeinander angewiesen sind, so muss
auch eine gemeinsame und alle Interessen in gleicher
Weise fordernde Regelung der Abwasserfrage erreicht
werden, zum Besten des Gesamtvolkswohls.

Die
Niederschlagsmessung im Hochgebirge.
Von Dr. J. Maurer, Direktor der eidgendssischen meteoro-
logischen Zentralanstalt und Dr. Léon Collet, Direktor der
Abteilung fiir Wasserwirtschaft im eidgendssischen Departe-

ment des Innern.

(Schluss.)

Die bisherigen Versuche haben nach Mougin giin-
stige Resultate erzielt!); allein es fehlte nach viel-

) Vergleiche den Bericht des Ministére de 1'Agriculture
»Service des grandes forces hydrauliques“ (Régions des
alpes et du sudouest; Etudes glaciologiques, tome IlI, pag. 92
und ff) und tome V, pag. 32 und 33. Siehe auch P. Mougin:
La neige en Savoie. La Géographie, XXIV, N 2, pag. 82--102.
Fiir die Beschreibung Mougin’s Versuche siehe: Ministere de
I'Agriculture, Direction Générale des Eaux et Foréts. Départe-
ment de la Savoie et de la Haute Savoie. Rapports de
M. Mougin, 1904—1910.




	Die Klärung und Reinigung von Fabrikabwässern

